
STADT BECKUM 

Öffentliche Bekanntmachung 

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und 

Demografie findet am Mittwoch, dem 12. Dezember 2018 um 17:00 Uhr im Sitzungssaal 

des Rathauses in Neubeckum, Hauptstraße 52, 59269 Beckum statt. 

Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich zur Teilnahme am öffentlichen Teil der 

Sitzung eingeladen. 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil: 

1.  Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern 

2.  Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Demografie 

vom 21. November 2018 – öffentlicher Teil – 

3.  Bericht der Verwaltung 

4.  Änderung des Bebauungsplans Nr. 37 "Südring" 

– Projektvorstellung 

Vorlage: 2018/0199 

5.  Bebauungsplan Nr. 42 "Everkeweg" 

– Projektvorstellung 

Vorlage: 2018/0292 

6.  Städtebaulicher Vertrag zur Übernahme von Planungsleistungen und -kosten zur 

Änderung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nummer 12 Teil B "Gewerbegebiet 

Steinbrink" 

Vorlage: 2018/0293 

7.  Anfragen von Ausschussmitgliedern 

Nicht öffentlicher Teil: 

1.  Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Demografie 

vom 21. November 2018 – nicht öffentlicher Teil – 

2.  Bericht der Verwaltung 

3.  Anfragen von Ausschussmitgliedern 

 

Beckum, den 29. November 2018 gezeichnet 

Andreas Kühnel 

Vorsitz 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Stadtentwicklung 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Auskunft erteilt: Herr Denkert 2018/0199 

Telefon: 02521 29-170 öffentlich 

Änderung des Bebauungsplans Nr. 37 "Südring" 

– Projektvorstellung 

Beratungsfolge: 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie 

12.12.2018 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die Planungen zur Neubebauung des teilweisen Bereichs von Bebauungsplan Nr. 37 „Süd-

ring“ mit dem Ziel der Schaffung von Wohnbebauung werden zur Kenntnis genommen. 

Die Verwaltung wird beauftragt, den Antragsteller bei der Erarbeitung erforderlicher 

Grundlagen und Pläne zu begleiten sowie einen entsprechenden städtebaulichen Vertrag 

vorzubereiten. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Sach- und Personalkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuord-

nen sind. 

Finanzierung 

Der Antragsteller hat sämtliche Kosten zu tragen, die im Zusammenhang mit der Vorberei-

tung und Umsetzung der Planung entstehen. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Vorstellung von städtebaulichen Zielsetzungen und Investorenprojekten erfolgt im 

Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. 

Demografischer Wandel 

Die Bevölkerungszahl der Stadt Beckum nahm in den Jahren 2003 bis 2013 kontinuierlich 

ab. Sie sank von 37 888 im Jahr 2003 mit Alleiniger Wohnung oder Hauptwohnung gemel-

deten Personen auf 35 909 am Stichtag 31. Dezember 2013 gemeldete Personen. 
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In den Jahren 2014 bis 2016 stieg die Bevölkerung auf 36 729 Personen am Stichtag 

31. Dezember 2016 an. Am Stichtag 31. Dezember 2017 lag die Anzahl nahezu unverändert 

bei 36 689 Personen. 

Laut städtischer Fortschreibung der Melderegisterzahlen im Fachdienst Bürgerbüro betrug 

die Bevölkerungszahl 37 379 Personen zum Stichtag 1. Oktober 2018. 

Erläuterungen 

Der Bebauungsplan Nr. 37 „Südring“ trat am 9. April 1983 in Kraft und umfasst den Bereich 

südlich des Südrings, westlich des Göttfricker Wegs und östlich des Mühlenwegs. 

Mit der Planung sollten weitere Flächen für den Wohnungsbau im Beckumer Süden ent-

stehen. Ein wesentlicher Teil des Bebauungsplangebietes wurde bis heute nicht erschlossen 

respektive bebaut. 

Die städtebauliche Zielsetzung des Investors ist es, auf der rund 4,8 Hektar großen Fläche 

neuen Wohnraum in Form von Einfamilienhäusern sowie Mehrfamilienhäusern zu schaffen 

(siehe Anlage 2 zur Vorlage). Insgesamt sollen voraussichtlich 110 Wohneinheiten errichtet 

werden, davon 38 Wohneinheiten als Einfamilienhäuser. Dies entspricht den auch in der 

Wohnbedarfsanalyse empfohlenen Zahlen.  

Durch die Einbindung und Grünvernetzung des geplanten Wohnquartiers mit dem Frei-

raum (Grünkorridor des Gewässers Rüenkolk sowie dessen geplante Verbindung mit der 

westlich des Plangebiets gelegenen öffentlichen Grünfläche) entsteht eine hohe Wohnum-

feldqualität. Zur verträglichen Erschließung der geplanten Wohneinheiten soll der nördli-

che Teil des Baugebietes an den Falkweg und der südliche Teil an den Göttfricker Weg an-

geschlossen werden. Diese Verkehrskonzeption entspricht dem bisherigen Planungsrecht 

des Bebauungsplans Nr. 37. 

Zur Umsetzung dieser geänderten Konzeption wie auch unter Berücksichtigung der geän-

derten rechtlichen Rahmenbedingungen besteht nach Einschätzung der Verwaltung das 

Erfordernis, den Bebauungsplan an dieser Stelle zu ändern. Dies betrifft insbesondere den 

Umgang mit dem im Plangebiet verlaufenden verrohten Fließgewässer (Hirschgraben). 

Im Rahmen des erforderlichen Planverfahrens sind darüber hinaus sämtliche Fragen der 

inneren sowie der äußeren Gebietserschließung zu klären. Dies sind insbesondere die Ver-

legung und ökologische Aufwertung des Fließgewässers, die Entwässerung des Gebietes, 

die Anbindung an den Grünzug Rüenkolk sowie die verkehrliche Erschließung. 

Sämtliche Planungskosten und vorhabenbedingten Bau- und Erschließungskosten sind 

vom Investor zu finanzieren. 

In der Sitzung soll das Vorhaben vom Investor vorgestellt und die Verwaltung beauftragt 

werden, die weiteren erforderlichen Arbeitsschritte zu begleiten. 

 

Anlage(n): 

1 Lageplan 

2 Städtebauliches Vorkonzept 
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Stadtentwicklung 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Auskunft erteilt: Herr Denkert 2018/0292 

Telefon: 02521 29-170 öffentlich 

Bebauungsplan Nr. 42 "Everkeweg" 

– Projektvorstellung 

Beratungsfolge: 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie 

12.12.2018 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die Planungen zur Neubebauung des Areals Everkeweg Nr. 13 mit dem Ziel der Schaffung 

von Wohnbebauung werden zur Kenntnis genommen. Die Verwaltung wird beauftragt, den 

Antragsteller bei der Erarbeitung erforderlicher Grundlagen und Pläne zu begleiten sowie 

gegebenenfalls einen entsprechenden städtebaulichen Vertrag vorzubereiten. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Sach- und Personalkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuord-

nen sind. 

Finanzierung 

Der Antragsteller hat sämtliche Kosten zu tragen, die im Zusammenhang mit der Vorberei-

tung und Umsetzung der Planung entstehen. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Vorstellung von städtebaulichen Zielsetzungen und Investorenprojekten erfolgt im 

Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. 

Demografischer Wandel 

Die Bevölkerungszahl der Stadt Beckum nahm in den Jahren 2003 bis 2013 kontinuierlich 

ab. Sie sank von 37 888 Personen im Jahr 2003 auf 35 909 Personen am 31. Dezember 

2013. 

Bis zum Stichtag 31. Dezember 2016 stieg die Bevölkerung auf 36 729 Personen; am Stich-

tag 31. Dezember 2017 betrug sie 36 689 Personen (IT.NRW). 

Laut städtischer Fortschreibung der Melderegisterzahlen betrug die Bevölkerungszahl am 

1. November 2018 37 378 Personen. 
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Erläuterungen 

Der Bebauungsplan Nr. 42 „Everkeweg“ wurde im Jahr 1976 aufgestellt und erstreckt sich 

östlich des Everkeweges bis an die Herzfelder Straße. 

Mit der Planung sollten weitere Flächen für den Wohnungsbau im Beckumer Süden ent-

stehen. Neben klassischen Wohnbauflächen wurde auch die Fläche des Grundstückes Ever-

keweg Nr. 13 mit überplant. 

Auf diesem circa 5 000 Quadratmeter großen Grundstück stand bereits bei Aufstellung des 

Bebauungsplanes eine großzügige Villa, umgeben von Grünflächen. Der Bebauungsplan 

hat diese Struktur aufgegriffen und ein Baufeld lediglich in Anlehnung an die Grundfläche 

der Villa dargestellt (siehe Anlage 1 zur Vorlage). 

Das Grundstück wurde verkauft. Der neue Eigentümer möchte die vorhandene, nicht mehr 

zeitgemäße Villa abreißen und auf dem großzügigen Areal mehrere Wohngebäude errich-

ten (siehe Anlage 2 zur Vorlage). 

Zielsetzung ist dabei eine der Lage entsprechende Verdichtung unter Berücksichtigung der 

Umgebungsbebauung. Es sollen circa 40 Wohneinheiten entstehen, die vermietet werden 

sollen. Zur Umsetzung der Planung wäre zunächst eine Änderung des Bebauungsplanes 

erforderlich. Im Abwägungsprozess des Bauleitplanverfahrens sind auf der einen Seite die 

Belange der angrenzenden Nachbarn und die Entwicklung des Straßenbildes sowie auf der 

anderen Seite die architektonisch und erschließungswirtschaftlich vom Investor begründete 

Kubatur des Vorhabens zu gewichten. 

Sämtliche vorhabenbedingten Planungs- und Erschließungskosten sind vom Investor zu 

finanzieren. 

In der Sitzung soll das Vorhaben vom Investor vorgestellt und die Verwaltung beauftragt 

werden, die weiteren erforderlichen Arbeitsschritte zu begleiten. 

 

Anlage(n): 

1 Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 42 „Everkeweg“ 

2 Gestaltungsplan 



Anlage 1 zur Vorlage 2018/0292 

 

 

unmaßstäblicher Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 42 „Everkeweg“ der Stadt Beckum 

TOP Ö  5TOP Ö  5



LAGEPLAN

Unterschrift Bauherr Unterschrift Architekt

2. Rettungsweg

beantragtes Bauteil

Höhe Böden

Baulast

Baulinie

Baugrenze

+0,00 üNN

+0,00 üNN

Höhe üNN geplant

Höhe üNN vorhanden

Heizungsleitung

Brandwand

Mischwasser Bestand// //

Regenwasser Bestand// //

Schmutzwasser Bestand// // F30 - Bauteil

Fluchtwege

Notausgang

LEGENDE LAGEPLAN:

Feuerlöscher

F90 - Bauteil

OKFFB+0,00
OKRB -0,15

Schmutzwasser

Regenwasser

Mischwassergeplante baul. Anlage

vorhandene baul. Anlage

X

XX

X

X X
zu beseitigende baul. Anlage

Abstandsfläche

Öffentliche Verkehrsfläche

Grenze Grundstück

VORABZUG

Pl
an

in
ha

lt
G

ru
nd

st
üc

k
Ba

uh
er

r
Ba

uv
or

ha
be

n
In

de
x

Bestandsaufmaß vomProjektnummer

Datum Bearbeiter geändert am

1:500

Datum gez. Änderungen

info@architekten-spiekermann.de
www.architekten-spiekermann.de

Westkirchener Straße 2
48361 Beelen

     rchitekten Spiekermann

Telefon 02586 445
Telefax 02586 970054

VORENTWURFSPLANUNG

WGW Gründstück GbR
Everkeweg 13
59269 Beckum

Neubau von 4 Mehrfamilienhäusern
Everkeweg 13
59269 Beckum

2018-026

19.11.2018 TL

Tiefgarage

Ev
er

ke
w

eg

Abbruch Wohnhaus

Abfall-Sammelstelle

Anlage 2 zur Vorlage 2018/0292

TOP Ö  5TOP Ö  5



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Fachbereich Stadtentwicklung 

Auskunft erteilt: Frau Janz 2018/0293 

Telefon: 02521 29-310 öffentlich 

Städtebaulicher Vertrag zur Übernahme von Planungsleistungen und -kosten zur 

Änderung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nummer 12 Teil B 

"Gewerbegebiet Steinbrink" 

Beratungsfolge: 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie 

12.12.2018 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

18.12.2018 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Thorwesten Grundbesitz GbR den als Anlage zur 

Vorlage beigefügten städtebaulichen Vertrag zur Übernahme von Planungsleistungen und 

-kosten abzuschließen. 

Kosten/Folgekosten 

Durch die Vorbereitung, den Abschluss und die Abwicklung des Vertrags entstehen Perso-

nal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind. 

Finanzierung 

Eventuelle erstattungsfähige Sachkosten sind bei dem Produktkon-

to 090101.448700/648700 – Erträge aus Kotenerstattungen/Kostenumlagen von privaten 

Unternehmen – zu vereinnahmen. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Der Abschluss des städtebaulichen Vertrages beruht auf § 11 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 

und 3 Baugesetzbuch. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 
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Erläuterungen 

Die Thorwesten Grundbesitz GbR beabsichtigt, auf dem Grundstück Flur 15, Flurstück 84 

eine Werkshalle als Erweiterung des bestehenden Betriebsstandortes am Daimlerring 45 zu 

errichten. Das Grundstück liegt innerhalb des Geltungsbereiches der seit 2004 rechtsver-

bindlichen 1. Änderung des Bebauungsplanes Nummer 12 Teil B „Gewerbegebiet Stein-

brink“. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes lassen eine Überbauung des Grundstückes nicht 

zu und für die Realisierung ist daher die Änderung einer Teilfläche des Bebauungsplanes 

erforderlich. Mit Schreiben vom 27. August 2018 hat die Thorwesten Grundbesitz GbR die 

Änderung des Bebauungsplanes beantragt. 

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Demografie am 10. Oktober 2018 

(siehe Vorlage 2018/0214) wurde das Vorhaben erstmals vorgestellt und dem Antrag auf 

Änderung des Bebauungsplanes zugestimmt. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauf-

tragt, einen entsprechenden städtebaulichen Vertrag vorzubereiten. 

Die Thorwesten Grundbesitz GbR hat den Regelungen des als Anlage zur Vorlage beige-

fügten Vertrages zugestimmt. 

Gegenstand des Vertrages ist die Ausarbeitung der städtebaulichen Maßnahmen durch die 

Thorwesten Grundbesitz GbR auf eigene Rechnung sowie die Übernahme von Sachkosten, 

die der Stadt im Rahmen des Aufstellungsverfahrens entstehen. 

Eventuell erforderlich werdende Gutachten oder Fachbeiträge werden ebenfalls von der 

Thorwesten Grundbesitz GbR auf eigene Rechnung in Auftrag gegeben. 

Bis zur Sitzung werden die von der Thorwesten Grundbesitz GbR unterschriebenen Exemp-

lare des Vertrages vorliegen. 

 

Anlage(n): 

Städtebaulicher Vertrag 



 

 

Städtebaulicher Vertrag 

gemäß § 11 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 3 Baugesetzbuch (BauGB) 

zwischen 

der Stadt Beckum 
vertreten durch den Bürgermeister, Weststraße 46, 59269 Beckum 

– im folgenden Stadt genannt – 

und 

Albert Thorwesten und Nina-Marie Thorwesten in Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts als Thorwesten Grundbesitz GbR 
Daimlerring 39, 59269 Beckum 

– im folgenden Thorwesten Grundbesitz GbR genannt – 

Präambel 

Die Thorwesten Grundbesitz GbR beabsichtigt, auf dem Grundstück Flur 15, Flur-
stück 84 eine Werkshalle als Erweiterung des bestehenden Betriebsstandortes am 
Daimlerring 45 zu errichten. Das Grundstück liegt innerhalb des Geltungsbereiches 
der seit 2004 rechtsverbindlichen 1. Änderung des Bebauungsplanes Nummer 12 
Teil B „Gewerbegebiet Steinbrink“ und ist gleichzeitig Bestandteil der Altablagerung 
„Oelder Straße“ nach dem Kataster über altlastverdächtige Flächen des Kreises Wa-
rendorf. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes lassen eine Überbauung des Grundstückes 
nicht zu. Für die Realisierung des Vorhabens ist daher die Änderung einer Teilfläche 
des Bebauungsplanes erforderlich. 

Mit Schreiben vom 27. August 2018 (siehe Anlage) hat die Thorwesten Grundbe-
sitz GbR die Änderung des Bebauungsplanes beantragt. Im Vorfeld des Antrags wur-
de eine Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Warendorf 
durchgeführt, bei der aus bodenschutzrechtlicher Sicht einem Bebauungsplanände-
rungsverfahren zugestimmt wurde, wenn sichergestellt werden kann, dass von der 
Altablagerung keine Gefährdungen/Beeinträchtigungen des Vorhabens ausgehen 
und die ordnungsgemäße Entsorgung von anfallendem Bodenaushub sichergestellt 
ist. 

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Demografie am 
10. Oktober 2018 wurde das Vorhaben erstmals vorgestellt und der Änderung des 
Bebauungsplanes grundsätzlich zugestimmt. 
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§ 1 

Gegenstand des Vertrages 

1. Gegenstand des Vertrages ist die Ausarbeitung städtebaulicher Maßnahmen im 
Sinne von § 11 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 BauGB sowie die Übernahme von 
Kosten und sonstigen Aufwendungen im Sinne von § 11 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 3 BauGB. 

Die Thorwesten Grundbesitz GbR verpflichtet sich hiermit, diese Maßnahmen 
und Kosten mit folgenden Maßgaben zu übernehmen: 

a) Für das Verfahren zur Änderung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nummer 12 Teil B „Gewerbegebiet Steinbrink“ beauftragt die Thorwesten 
Grundbesitz GbR auf eigene Kosten und Rechnung ein leistungsfähiges Pla-
nungsbüro. 

Das Planungsbüro erarbeitet in enger Abstimmung mit der Stadt den Ent-
wurf zur Änderung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nummer 12 
Teil B „Gewerbegebiet Steinbrink“, entsprechend dem Leistungsbild und den 
Leistungsphasen des § 19 Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. 
Die für die Beteiligungsschritte erforderlichen Planungsunterlagen werden 
in Abstimmung mit der Stadt in entsprechender Stückzahl kostenfrei zur 
Verfügung gestellt. Der Bebauungsplan ist in geeigneter, anwendungsfähi-
ger digitaler Form (dwg-Format) zu erstellen und der Stadt zu übergeben. 
Die übergebenen Unterlagen, Pläne und Dateien werden Eigentum der 
Stadt. 

b) Die für das Verfahren zur Änderung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nummer 12 Teil B „Gewerbegebiet Steinbrink“ erforderlichen Gutachten und 
Fachbeiträge, wie zum Beispiel ein Bodenschutzgutachten, wird die Thor-
westen Grundbesitz GbR auf eigene Kosten in Auftrag geben. Sollten im lau-
fenden Verfahren noch Gutachten oder Fachbeiträge erforderlich werden, 
die zurzeit noch nicht absehbar sind, wird die Thorwesten Grundbesitz GbR 
die entsprechenden Gutachter beauftragen und die hierfür anfallenden Kos-
ten übernehmen. Die Gutachten und Fachbeiträge sind in enger Abstim-
mung mit der Stadt zu erarbeiten und dieser nach deren Fertigstellung un-
eingeschränkt und kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Sie sind so aufzube-
reiten, dass diese für das Bebauungsplanverfahren verwendet werden kön-
nen. 

c) Die bei der Stadt für die Änderung des Bebauungsplanes entstehenden 
Sachkosten werden ihr durch die Thorwesten Grundbesitz GbR erstattet. 

2. Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Stadt aufgrund der im Baugesetz-
buch verankerten Planungshoheit der Kommune weder Planungsinhalte noch 
einen Satzungsbeschluss für einen Bebauungsplan verbindlich zusagen oder ver-
traglich vereinbaren kann. Dementsprechend besteht kein Anspruch der Thor-
westen Grundbesitz GbR auf Änderung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nummer 12 Teil B „Gewerbegebiet Steinbrink“, auch nicht mit einem bestimm-
ten Inhalt. Ein solcher Anspruch wird auch nicht durch diesen Vertrag begründet. 
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Dementsprechend werden auch keine Schadensersatzansprüche bei Abbruch 
des Planverfahrens oder bei einem anderen Inhalt des Bebauungsplanes als dem 
von der Thorwesten Grundbesitz GbR erwarteten begründet. 

§ 2 

Leistung der Thorwesten Grundbesitz GbR 

1. Die Thorwesten Grundbesitz GbR verpflichtet sich, die nach § 1 Nummer 1 Buch-
stabe c dieses Vertrages angefallenen und künftig noch anfallenden Sachkosten 
nach schriftlicher Anforderung der Stadt binnen 2 Wochen auf eines der städti-
schen Konten unter Angabe des Produktkontos „090101.448700“ und der Per-

sonenkontennummer „40019197“ zu überweisen. Fremdleistungen werden di-
rekt durch die Thorwesten Grundbesitz GbR beglichen. 

2. Die Kosten sind von der Thorwesten Grundbesitz GbR auch dann zu erstatten, 
wenn sich nach Leistungserbringung herausstellt, dass das Bebauungsplanver-
fahren nicht fortgeführt wird. 

§ 3 

Schlussbestimmungen 

1. Vertragsänderungen und -ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. 
Die Stadt und die Thorwesten Grundbesitz GbR erhalten je eine Ausfertigung. 

2. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übri-
gen Regelungen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Best-
immungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages 
rechtlich und wirtschaftlich entsprechen. 

3. Die Anlage „Antrag der Thorwesten Grundbesitz GbR vom 27. August 2018“ ist 
Bestandteil des Vertrages. 

Stadt Beckum 

Beckum, ____________ 
 Im Auftrag 

______________________ ______________________ 
Dr. Karl-Uwe Strothmann Brigitte Janz 
Bürgermeister Stadtverwaltungsdirektorin 

Thorwesten Grundbesitz GbR 

Beckum, ____________ 

______________________ 
Albert Thorwesten 
(Bevollmächtigter Vertreter) 



Anlage
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